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    Amtsblatt  Nr. 11
   der VG Erftal mit den Mitgliedsgemeinden
                       Bürgstadt und Neunkirchen
             und der Gemeinde Eichenbühl

43. Jahrgang | 26. 05.  2020

Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt.
Ernst Ferstl 
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Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

Geburten
28.04. Lena Neuberger, Tochter von Maximilian Schneider
  und Lisa Neuberger, Bürgstadt, Breslauer Straße 4

29.04. Henri Wendt, Sohn von Marco und Romina Wendt
  geb. Hofmann, Umpfenbach, Staudenweg 8 

13.04. Karlo Becker, Sohn von Benjamin Marcel Matthias
  und Ulrike Corinna Becker geb. Bauer, Bürgstadt,
  Zum Heimbuch 23

Sterbefälle
17.04.     Anna Deckert geb. Throm, Bürgstadt, Am Bischof 32,  88 Jahre 

01.05. Albert Fippl, Martinsgasse 18, Bürgstadt, 93 Jahre

 

Standesamtliche Mitteilungen

 Wir gratulieren recht herzlich!
    15.05. Hench Irma, Bürgstadt, St.-Urbanus-Straße 30   zum 90. Geburtstag 

                                   

Markt Bürgstadt
Verabschiedung der Gemeinderäte

Bürgermeister Thomas Grün verabschiedete in der Gemeinderatssitzung 
am 28. 04. 2020 sechs Gemeinderatsmitglieder. 3. Bürgermeisterin Gabriele 
Münch agierte 30 Jahre, 2. Bürgermeister Stefan Umscheid 24 Jahre.

In seiner Laudatio bedankte er sich bei den scheidenden Gemeinderats-
mitgliedern, die ihr Wissen und Engagement in den Dienst der Gemeinde, 
der Allgemeinheit gestellt haben. Sie haben zu einem harmonischen Mitei-
nander im Gemeinderat beigetragen und die Entscheidungen zum Wohle 
unserer Heimatgemeinde mitgetragen. Wohlwissend, dass es nicht immer 
leicht ist, alle Bürgerinnen und Bürger mit Planungen und Visionen zu er-
reichen.

Er gab einen Rückblick auf die vergangenen Jahre und lobte hierbei noch-
mals abschließend die Arbeit des Rates und der Verwaltung.

Persönlich verabschiedet wurden unter Einhaltung der entsprechenden 
Corona-Verhaltensregeln, jedoch mit einer kurzen Laudatio und der Über-
gabe eines Dankgeschenkes die Räte Andreas Mai (CSU, 2 Jahre), Andreas 
Köster (SPD, 6 Jahre),  Ralf Gunkelmann (UWG, 12 Jahre), Andreas 
Theis (CSU, 12 Jahre), Stefan Umscheid (UWG, 24 Jahre). In den vergange-
nen sechs Jahren begleitete er das Amt des stellvertretenden Bürgermeis- 
ters. Er war im Bau- und Umweltausschuss tätig und brachte hier sein um-
fangreiches Wissen ein. Ferner war er in folgenden Gremien tätig: Ausschuss 
„Bauen im Ortskern“, Feldwegeausschuss, Tourismusgemeinschaft und 
Delegierter im Abwasserzweckverband.
Gabriele Münch verlässt als dienstältestes Mitglied nach 30 Jahren den 
Marktgemeinderat. In dieser Zeit war sie in vielen Gremien wie Bücherei- 
kuratorium, Ortswaisenrat, Arbeitsgemeinschaft für Tourismus Bürgstadt- 
Kleinheubach-Miltenberg, im Ausschuss „Bauen im Ortskern“ und in der 
Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Erftal tätig. Seit 
2008 war sie Dritte Bürgermeisterin. 

Bürgermeister Thomas Grün dankte allen für ihren Einsatz in den letzten 
Jahren und wünschte ihnen alles Gute !
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MARKT BÜRGSTADT

Satzung zur Regelung von Fragen
des örtlichen Gemeindeverfassungsrechtes

Der Markt Bürgstadt erlässt auf Grund der Art. 20 a, 23, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 88 und 
103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern folgende

Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderates

Der Gemeinderat besteht aus dem berufsmäßigen ersten Bürgermeister und 16 
ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1)  Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben 
folgende ständige Ausschüsse:

 a)   den Hauptverwaltungsausschuss
 b)   den Bau- und Umweltausschuss

 Die Ausschüsse a) und b) bestehen jeweils aus dem ersten Bürgermeister als 
Vorsitzenden und sieben ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern.

 c) den Rechnungsprüfungsausschuss
  bestehend aus fünf Mitgliedern des Gemeinderates, aus denen der Vorsit-

zende bestimmt wird.

(2) Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit der Gemeinderat selbst zur Ent-
scheidung zuständig ist. 

(3) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich aus der Ge-
schäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt 
ist.

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf 
die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderats 
und seiner Ausschüsse. Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere 
Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Ge-
schäftsordnung übertragen werden.

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als 
Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 12,50 € für die notwendige Teilnahme 
an Sitzungen des Gemeinderats oder eines Ausschusses je angefangene Sit-
zungsstunde.

 Darüber hinaus wird jedem Gemeinderatsmitglied monatlich eine pauschale 
Zahlung in Höhe von 15,00 € als Nutzungsentschädigung bzw. Aufwendungs-
ersatz für den Eigenverbrauch durch den Einsatz des Ratsinformationssystems 
gewährt. 

(3) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre auswärtige Tä-
tigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen 
Reisekostengesetzes.

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit.

§ 5
Weitere Bürgermeister

Die weiteren Bürgermeister sind Ehrenbeamte.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.05.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zur Rege-
lung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 01.05.2014 außer 
Kraft.

Bürgstadt, den 07.05.2020             Thomas Grün
MARKT BÜRGSTADT              1. Bürgermeister

Diese Satzung wurde vom Gemeinderat Bürgstadt in der Sitzung vom 02.05.2020 beschlossen. 

*  *  *

Sorgen kann man teilen  –  Telefonseelsorge Untermain
= 08 00 / 11 10 111 und  = 08 00 / 11 10 222 (kostenfrei)
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FRISCHER FISCH
aus Bremerhaven!

DER FISCHMANN KOMMT:

JEDEN MITTWOCH
(NEUE ZEITEN!)

in BÜRGSTADT
am ROSENGARTEN

von 14.45 - 15.15 Uhr

in EICHENBÜHL
am Dorfplatz

von 15.20 - 15.50 Uhr

Fischereihafen-Direktverkauf
Fischfeinkost Holzapfel

Bremerhaven
Tel. 01 51 / 18 53 25 25

Häckerzeit
30.05. – 15.06.2020

täglich ab 11.30 Uhr geöffnet.
Genießen Sie in gepflegtem Ambiente 

unsere edlen Weine sowie eine reichhaltige
Auswahl an kulinarischen Speisen.

Auf Ihren Besuch freut sich

Weingut
Erhard und Max Helmstetter

Bürgstadt, Bainweg 1
Tel. 0 93 71 / 33 41

GEMEINDE NEUNKIRCHEN
Aufstellung des Bebauungsplanes  „Lämmerheide“ im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13b BauGB

Beteiligung der Öffentlichkeit und öffentliche Auflage gem. § 3 Abs. 2 
BauGB

Der Gemeinderat Neunkirchen hat die Stellungnahmen aus der ersten Bürger- und 
Behördenbeteiligung in seiner Sitzung am 04. Juli 2019 beschlussmäßig behan-
delt. Die geänderten Ergänzungen und Beschlüsse sowie der naturschutzrecht-
liche Bericht, Maier | Götzendörfer, Michael Maier, Landschaftsarchitekt wurden in 
die Begründung und den Plan vom Ingenieurbüro Eilbacher eingearbeitet.

Sämtliche Unterlagen liegen in der Zeit vom

03.06.2020 bis einschl. 03.07.2020 

in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Rathaus Bürgstadt, 
Große Maingasse 1, Zimmer Nr. 2 bei Frau Groh öffentlich aus.
Darüber hinaus können die Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde Neunkir-
chen eingesehen werden:
www.Neunkirchen-unterfranken.de/rathaus-und-verwaltung/bauleitplanung

Gleichzeitig zur Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt entsprechend § 13b, § 3 Abs. 2 
BauGB die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange.

Es wird darauf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist Stellungnahmen 
abgegeben werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über die Aufstellung des Bebauungsplanes unberück-
sichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB).

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwen-
dungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.

Neunkirchen, 26.05.2020              gez. Seitz
GEMEINDE NEUNKIRCHEN             1. Bürgermeister

*  *  *
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GEMEINDE NEUNKIRCHEN
Vereidigung der neu gewählten Gemeinderatsmitglieder
Wahl des 2. und 3. Bürgermeisters

In der konstituierenden Gemeinderatssitzung stand zunächst die Vereidigung 
der neu gewählten Gemeinderatsmitglieder an. 

GR Katharina Eisenhauer, GR Christoph Bienert, beide WG Umpfenbach, so-
wie GR Andreas Haas, WG Neunkirchen, wurden bei den Kommunalwahlen als 
neue Mitglieder gewählt. Somit sind alle drei Ortsteile wiederum mit jeweils vier 
Vertretern im Gremium vertreten.

Bürgermeister Seitz vereidigte sie in feierlicher Form durch Nachsprechen der 
Eidesformel.

Die Wahl der Bürgermeisterstellvertreter fiel auf GR Andreas Weber, WG 
Neunkirchen, zum 2. Bürgermeister und GR Egid Hennig, WG Richelbach zum 
3. Bürgermeister.
Beide erklärten, dass sie die Wahl annehmen, sodass Bürgermeister Seitz auch 
hier die Vereidigung vornehmen konnte. 

 

Von links: 1. Bgm. Seitz Wolfgang, 2. Bgm. Weber Andreas, 3. Bgm. Hennig Egid,

GR Eisenhauer Katharina, GR Bienert Christoph, GR Haas Andreas

GEMEINDE NEUNKIRCHEN
Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte
In der letzten Sitzung der Wahlperiode 2014 – 2020 am 23. April 2020 verab-
schiedete Bürgermeister Wolfgang Seitz drei ausscheidende Gemeinderäte, die 
sich nicht mehr zur Wahl stellten.
Gisela Weber, WG Umpfenbach, gehörte dem Gremium seit 2002, also 18 Jahre 
an. Während der ganzen Zeit war sie aufgrund ihrer Berufsausbildung  quasi als 
Fachfrau im Bauausschuss vertreten und brachte hier ihr Wissen ein. 

Stefan Dick, WG Umpfenbach, war seit 1996, also 24 Jahre Mitglied im Rat. Über 
verschiedene Zeiträume war er Delegierter im Wasserzweckverband, Stellver-
treter im ehemaligen Hauptverwaltungsausschuss sowie im Rechnungsprü-
fungsausschuss und darüber hinaus sechs Jahre lang Jugendbeauftragter für 
den OT Umpfenbach.

Norbert Scheurich, WG Neunkirchen, bezeichnete der Bürgermeister als „kom-
munales Urgestein“. Er war seit 1990, also 30 Jahre im Gemeinderat vertreten. Er-
fahrungen im gemeindlichen Bereich hatte er bereits als Gemeindearbeiter und 
Wasserwart gesammelt. Auch in verschiedenen Ausschüssen, wie Hauptverwal-
tungs- und Bauausschuss sowie als Delegierter im Wasserzweckverband vertrat 
er die gemeindlichen Belange. Ferner fungierte er als Seniorenbeauftragte im 
OT Neunkirchen. Darüber hinaus war er 12 Jahre als 3. Bürgermeister der zweite 
Stellvertreter von Bgm. Seitz.

Bürgermeister Seitz bedankte sich bei allen dreien ganz herzlich für ihr ehren-
amtliches Engagement und überreichte entsprechende Geschenke.

 

Von links: Scheurich Norbert, Weber Gisela, Dick Stefan, 1. Bgm. Seitz Wolfgang
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MARKT BÜRGSTADT

Bekanntmachung des Auslegungsbeschlusses sowie über die Betei- 
ligung der Öffentlichkeit im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b, 
§ 3 Abs. 2 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplanes  „Buschenweg“

Der Gemeinderat Bürgstadt hat in seiner Sitzung am 04.12.2018 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Buschenweg“ im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB 
beschlossen und verzichtet gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB auf die Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.

Die Planung entsteht vor dem Hintergrund der Nachfrage nach Bauplätzen, insbe-
sondere von jungen Familien. Es soll hiermit die Möglichkeit geschaffen werden, 
günstig Bauplätze von der Gemeinde zur Verfügung zu stellen.

Der Geltungsbereich beinhaltet die Flurnummern: 

3612/1, 3619, 3621/3, 3622/2, 3622/4, 3623, 3623/1, 3624, 3624/1, 3625, 3625/1,  
3629, 3629/1, 3637, 3637/1, 3638, 3638/1, 3641, 3644, 3650/2, 3650/3

Teilflächen: 3610, 3620, 3621, 3621/2, 3622, 3479, 3480, 3481, 3645

Die Größe des Geltungsbereiches beträgt ca. 3,62 ha und liegt auf einer Höhe von 
ca. 150 - 180 m ü. NN.

Dieser grenzt an folgende Flurstücke: 

Norden 3474 (Teilbereich), 3473, 3472, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 
3730 (Teilbereich) – landwirtschaftlich genutzte Flächen

Osten 3610 (Anwandweg, Teilbereich), 3697 (Teilbereich), 3698 – landwirt-
schaftlich genutzte Flächen 

Süden  3645/2 (Entwässerungsgraben, Teilbereich), 3650/1 Entwässerungs-
graben), 3650/4, 3651/18 (Kolpingstraße,Teilbereich)

Nordwesten Teilbereiche – 3479, 3480, 3481, 3568 (Buschenweg), 3615, 3616, 
3617, 3618, 3620, 3621, 3621/2, 3622, 3622/2

Nordwestlich an den Buschenweg und südlich des Buschenweges gelegene 
Grundstücke, die auch das Biotop 6221- 0164 beinhalten, sowie Grundstücke mit 
dichter Bepflanzung bleiben in Teilbereichen außerhalb des Geltungsbereiches.

Die vom Ingenieurbüro Bernd Eilbacher ausgearbeitete Planung (Fassung 
03.09.2019, Planänderung 18.05.2020) wird in der Zeit vom

03.06.2020 bis 03.07.2020

im Rathaus Bürgstadt, Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Maingasse 1, Hauptver-
waltung, 63927 Bürgstadt, Zimmer 2 (Frau Groh) während der allgemeinen Dienst-
stunden öffentlich ausgelegt.
Darüber hinaus können die Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde Bürg- 
stadt www.buergstadt.de/rathaus-und-verwaltung/bauleitplanung/ eingese-
hen werden.

Gleichzeitig zur Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt entsprechend § 13b, § 4 Abs. 2 
BauGB die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange.

Es wird darauf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist Stellungnahmen 
abgegeben werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über die Aufstellung des Bebauungsplanes unberück-
sichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4a Abs. 6 BauGB).

Bürgstadt, 26.05.2020              gez. Grün
GEMEINDE BÜRGSTADT              1. Bürgermeister

*  *  *
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GEMEINDE NEUNKIRCHEN

Satzung zur Regelung von Fragen
des örtlichen Gemeindeverfassungsrechtes

Der Gemeinde Neunkirchen erlässt auf Grund der Art. 20 a, 23, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 
88 und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern folgende

Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderates

Der Gemeinderat besteht aus dem ehrenamtlichen ersten Bürgermeister und 12 
ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1)  Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben 
folgende ständige Ausschüsse:

 a) den Bau- und Umweltausschuss

 b) den Feuerwehrausschuss

  jeweils bestehend aus dem Ersten Bürgermeister als  Vorsitzenden und drei 
weiteren Gemeinderatsmitgliedern.

 c) den Rechnungsprüfungsausschuss
  bestehend aus drei Mitgliedern des Gemeinderates, aus denen der Vorsit-

zende bestimmt wird.

(2) Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit der Gemeinderat selbst zur Ent-
scheidung zuständig ist. 

(3) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich aus der Ge-
schäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt 
ist.

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf 
die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderats 
und seiner Ausschüsse. Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere 

Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Ge-
schäftsordnung übertragen werden.

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als Ent-
schädigung ein Sitzungsgeld von je 25,00 € für die notwendige Teilnahme an 
Sitzungen des Gemeinderates oder eines Ausschusses.

(3) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem 
Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls. Selbstständig Tä-
tige erhalten eine Pauschalentschädigung von 20,-- € je volle Stunde für den 
Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen Tätigkeit entstan-
den ist. 

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre auswärtige Tä-
tigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen 
Reisekostengesetzes.

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Ehrenbeamter.

§ 5
Weitere Bürgermeister

Die weiteren Bürgermeister sind Ehrenbeamte.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.05.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zur Rege-
lung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 01.05.2008 außer 
Kraft.

Neunkirchen, den 08.05.2020              S e i t z
GEMEINDE NEUNKIRCHEN             1. Bürgermeister

Diese Satzung wurde vom Gemeinderat Neunkirchen in der Sitzung vom 07.05.2020 beschlossen. 

*  *  *
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Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

Führerschein !?

Unterricht und Anmeldung:

Eichenbühl:  Montag 19:30 Uhr
Miltenberg:  Dienstag und Donnerstag 18:30 Uhr
Amorbach:  Montag und Donnerstag 19:00 Uhr 
Kleinheubach: Dienstag 19:00 Uhr
 Freitag  16:30 Uhr

Infos im Internet: www.fahrschule-grosskinsky.de 
oder einfach anrufen: 0170/3115887

Sie wollen eine kompetente und fachgerechte Führerschein-
ausbildung? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  

Wir bieten Ihnen:

  Ausbildung in allen Klassen
  optimale Ausbildung in Theorie und Praxis
  praxisgerechte Ausbildungsfahrzeuge

Gemeinde Eichenbühl                            
Tel. 09371 / 9720 - 0

1. Bürgermeister Günther Winkler
2. Bürgermeister Boris Großkinsky 
3. Bürgermeister Stefan Winkler

Rechnungsprüfungsausschuss:

Mitglied  Stellvertreter

Sandra Kretschmer Heiko Ott
Achim Steffan Marius Kretschmer
Alexander Berres Dennis Löffler
Joachim Schmedding Georg Heilmann
Frank Bannach Jutta Hepp-Wenzel

Delegierte für den Zweckverband zur Wasserversorgung
der Erftalgruppe:

Mitglied   Stellvertreter

Günther Winkler Boris Großkinsky
Heiko Ott Dennis Löffler
Johannes Hennich Sandra Kretschmer
Frank Bannach Stefan Winkler

Jugend- und Vereinsbeauftragte:

Georg Heilmann, Marius Kretschmer, Dennis Löffler, und Stefan Winkler
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GEMEINDE EICHENBÜHL
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindever-
fassungsrechtes

Bekanntmachung

Die Gemeinde Eichenbühl erlässt auf Grund der Art. 20a, 23, 32,33, 34, 35, 40, 41, 
88 und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S.796, BayRS 2020-1-1-I), zu-
letzt geändert durch § 5 Abs 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) 
folgende 

SATZUNG

zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechtes

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderates

Der Gemeinderat besteht aus dem berufsmäßigen ersten Bürgermeister und 14 
ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben 
folgende ständige Ausschüsse: Den Rechnungsprüfungsausschuss.

(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus fünf Gemeinderatsmitgliedern. 
Im Rechnungsprüfungsausschuss wird mit Beschluss des Gemeinderates ein 
Ausschussmitglied zum Vorsitzenden und ein Ausschussmitglied zum Stellver-
treter des Vorsitzenden bestimmt.

(3) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich aus der Ge-
schäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt 
ist.

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf 
die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderates 
und seiner Ausschüsse. Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere 
Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Ge-
schäftsordnung übertragen werden.

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als Ent-
schädigung ein Sitzungsgeld von je 25 Euro für die notwendige Teilnahme an 
Sitzungen des Gemeinderates oder eines Ausschusses. Die nicht im Ortsteil 
Eichenbühl wohnhaften Gemeinderatsmitglieder erhalten außerdem einen 
jährlichen Fahrtkostenzuschuss von 36 Euro.

(3) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außer-
dem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalles. Selbständig 
Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 13 Euro je volle Stunde für 
den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen Tätigkeit 
entstanden ist. Sonstige Gemeinderatsmitglieder, denen im beruflichen oder 
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nach-
holen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausge-
glichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 6,50 Euro je 
volle Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag 
gewährt.

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für auswärtige Tätigkeit 
Reisekosten und Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen Reise-
kostengesetzes. 

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten für die Ortssprecher entsprechend.

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit.

§ 5
Weitere Bürgermeister

Die weiteren Bürgermeister sind Ehrenbeamte.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.05.2020 in Kraft und ersetzt die Satzung zur 
Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechtes vom 20.05.2014.

Eichenbühl, den 14.05.2020                    gez. Günther Winkler
GEMEINDE EICHENBÜHL                     1. Bürgermeister

Der Gemeinderat Eichenbühl hat am 13.05.2020 die vorstehende Satzung zur Regelung von Fragen 
des örtlichen Gemeindeverfassungsrechtes beschlossen.
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Kreuzbund
Miltenberg 
(Selbsthilfe- und
Helfergemeinschaft
für Suchtkranke und
Angehörige)

Wöchentliche
vertrauliche Gesprächskreise:

Montag 19.00 – 21.00 Uhr 
 Info: 09371/6698658

Dienstag  19.30 – 21.30 Uhr 
 Info: 09371/1623

Donnerstag  19.30 – 21.30 Uhr 
 Info: 09378/1786

Frauengesprächskreis:
letzter Dienstag im Monat

 Info: 09371/1623

Beratung • Planung • Ausführung

Hauck
Ralph Hauck
Schaftrieb 2

63928 Eichenbühl
Telefon (0 93 71) 15 53
Telefax (0 93 71) 20 68

E-Mail: elektro-hauck@t-online.de

Elektrotechnik

l Verkauf und Reparatur
 von Elektrogeräten 
l  Stark- u. Schwachstrom-
 Installation
l  Photovoltaik- und Solaranlagen
l Zentrale Staubsaugeranlagen

l  Wohnraum-
 Lüftungsanlagen
l Kundendienst – E-CHECK
l EDV- und Telefonanlagen
l Gebäudetechnik – EIB
l  Elektroheizungen
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Nachrichten
aus den Gemeinden

   ERFTAL
BOTE

   ERFTAL-
BOTE

Liebe Tier- und Naturfreunde,
liebe Mitbürger,

trotz der momentanen Situation werden bald wieder Rehkitze 
geboren und die Wiesen in gewohnter Weise gemäht. 

Freiwillige Helfer dürfen unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften in Aktion 
treten, um Jägern und Landwirten zu helfen die Wiesen vor der Mahd nach ver-
steckten Kitzen abzusuchen.  

Helfen auch Sie und lassen Sie sich im Rathaus Ihrer Heimatgemeinde in die Liste 
der freiwilligen Helfer eintragen. Ein Anruf genügt! Melden Sie sich  im Einwohner-
meldeamt der Gemeinde Eichenbühl (09371 9720 -13/14) oder im Einwohnermel-
deamt der Verwaltungsgemeinschaft Erftal (09371 9738 -17/19/31).

Ihr dringend benötigter Einsatz ist zwischen Mai und Juli erforderlich. Sie werden 
im Bedarfsfall vom zuständigen Jagdpächter verständigt und um Mithilfe gebeten. 
Er wird Ihnen vor Ort die notwendige Einweisung geben. 

Informationen erhalten Sie auch auf: www.action-for-kitz.de 

Durch Ihre Mithilfe und die gute Zusammenarbeit zwischen Landwirten und 
Jägern gelingt es sicher auch in unserer Gemeinde viele Rehkitze zu retten.

*  *  *

Leckere Erdbeeren
aus eigenem Anbau täglich frisch!

Verkauf ab Hof:
Montag bis Samstag ab 10.00 Uhr

Bischof-Schlör-Straße 2, 63930 Richelbach, Tel. 0 93 78/13 46

bstbau Fischer
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Elektrisiert auf
ganzer Linie.
Nicht nur für Design-Fans: Der Audi e-tron
Sportback¹ - jetzt bei uns bestellbar.

Der erste rein elektrische Sportback von Audi in der Antriebsvariante 55 quattro1 begeistert
mit 300 kW (408 PS) Leistung und vereint eine neu interpretierte coupéhafte Linienführung
mit sportivem Auftritt. Ergebnis: pure Emotion - ohne Abstriche. Machen Sie sich bereit: Der
neue Audi e-tron Sportback1 steht in den Startlöchern. Jetzt sind das Fahrzeug und andere
Elektro- und Hybridmodelle bei uns bestellbar!

1 Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 23,9–20,6 (NEFZ); CO2-Emissionen kombiniert
in g/km: 0. Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spann-
breiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeug.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Autohaus AdamWolfert GmbH, Grundtalring 28, 63868 Großwallstadt,
Tel.: 0 60 22 / 2 65 55-0, info@autohauswolfert.de,
www.wolfert-grosswallstadt.audi/de.html
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Problemabfallsammlungen
Neue zusätzliche Problemabfallsammlungstermine
aufgrund Corona-Pandemie:

am Donnerstag, 4. Juni 2020

08.00 Uhr - 09.00 Uhr Eichenbühl
  Parkplatz am Sportplatz

11.45 Uhr - 12.15 Uhr Riedern
  Parkplatz Neue Brücke

12.30 Uhr - 13.00 Uhr Pfohlbach
  Parkplatz Gaststätte „Unkel August“

09.30 Uhr - 10.00 Uhr Umpfenbach
  Vorplatz Gutshof

10.15 Uhr - 10.45 Uhr Neunkirchen
  Beim Dorfgemeinschaftshaus,
  Tiefentaler Weg 1

11.00 Uhr - 11.30 Uhr Richelbach
  Glascontainer Feurwehrgerätehaus

Das zählt zum Problemabfall:
Problemabfall aus Haushalten, zum Beispiel: schadstoffhaltige Abfälle • 
Batterien  • Farb- und Lackreste • Pflanzen- und Holzschutzmittel • Leucht-
stoffröhren • ölverschmutzte Putzlappen • Thermometer • Klebemittelreste 
• Chemikalien  • Spezialreinigungsmittel (Gefahrensymbol giftig) • Schäd- 
lingsbekämpfungsmittel (bitte unvermischt anliefern)

Umwelt geht uns alle an!

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.de

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.dewennAutodann.de
63928 Eichenbühl Fon 0 93 71 - 60 86

Service
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c  Kundendienst
c  Verkauf und Service
c  Lichttechnik, EDV
c  Energie- und Gebäudetechnik
c  Installation Alt- und Neubau

www.oswaldundmenges.de
Schulstraße 14
63930 Neunkirchen

Ist Ihr Personalausweis / Reisepass noch gültig?
Bitte vergessen Sie bei eventuellen Reisevorbereitungen nicht Ihre Aus-
weispapiere (Kinderreisepass, Personalausweis, Reisepass) auf ihre 
Gültigkeit zu prüfen.

Gebühren:

Reisepass für Personen
die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben .............................37,50 €
(Gültigkeit: 6 Jahre)

Reisepass für Personen
die das 24. Lebensjahr vollendet haben ...............................................60,00 €
(seit 01.03.2017 mit neuen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet)
(Gültigkeit: 10 Jahre)

vorläufiger Reisepass
(Gültigkeit: 1 Jahr) ................................................................................26,00 €

Personalausweis für Personen
die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben ............................ 22,80 €
(Gültigkeit: Regelung wie bei Reisepässen)

Personalausweis für Personen
die das 24. Lebensjahr vollendet haben .............................................. 28,80 €
(Gültigkeit: Regelung wie bei Reisepässen)

vorläufiger Personalausweis
(Gültigkeit: 3 Monate) ...........................................................................10,00 €

Neuausstellung Kinderreisepass
(bis zum 12. Lebensjahr) ......................................................................13,00 €

Verlängerung Kinderreisepass
(bis zum 12. Lebensjahr) ........................................................................6,00 €

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN: Verlängerungen können nur vorgenommen 
werden, wenn der Kinderreisepass seine Gültigkeit noch nicht verloren hat. 

Informieren Sie sich schon vor Ihrer Reise, welches Ausweisdokument für die 
Einreise in Ihr Urlaubsland benötigt wird. Diese Infos finden Sie unter www.
auswaertiges-amt.de oder wenden Sie sich an Ihr zuständiges Passamt bei der 
Verwaltungsgem. Erftal, Frau Ott (9738 -17), Frau Gümperlein (9738 -19), 
Herr Schuhmacher (9738 - 31) und Frau Reinhart (9738-17 oder 19) bzw. an 
die Gemeinde Eichenbühl, Frau Merz (9720 -13) und Frau Keyros (9720 -14).

Ihr Passamt 
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Dres. Marco & Jasmin Schwab
Fachärzte für Allgemeinmedizin

Berufsausübungsgemeinschaft (PartGmbB i. G.)
Gartenstr. 8, 63927 Bürgstadt, Tel. 8964

 Unsere Praxis ist urlaubsbedingt von Montag, 01.06.
bis Freitag, 12.06.2020 geschlossen.

Vertretung: Frau Paul, Bürgstadt, Tel. 7122
Außerhalb der Sprechzeiten: kassenärztlicher Notdienst, Tel. 116 117

Nächste Sprechstunde: Montag, 15.06.2020
 

Hauptstraße 47
63927 Bürgstadt

=  9 98 50

Fax: (0 93 71) 9 98 51
Mobil: 01 71/266 76 19

hubheiz-service@t-online.de



30 31

      
Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Das Pfarrbüro ist unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder zu den

üblichen Zeiten geöffnet:   Montag von 9  – 11 Uhr und Freitag von 15  – 17 Uhr
 
Rufnr.:  Pfarrbüro Bürgstadt  ........................... 21 44 Mail:  pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de

 Telefax:   ........................................94 77 31

 Pfarrer Jan Kölbel .......................6 50 09 90 Mail:  jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de

 Pfarrer i. R. Albrecht Kleinhenz .....6 68 05 90 Mail:  albrecht.kleinhenz@bistum-wuerzburg.de

 Jugendseelsorger Bernd Winter  ....97 87 42 Mail: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de

 Diakon Florian Grimm ........0176 24894615 Mail:  florian.grimm@bistum-wuerzburg.de

 Past.-Ref. Marcus Schuck ...........6 69 58 79 Mail:  marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de

 Michael Bailer.............................6  50  09  96 Mail:  michael.bailer@bistum-wuerzburg.de
 
Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in den Stunden des Abschieds mit 
uns verbunden fühlten und ihre liebevolle Anteilnahme auf

so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Priska Utz
* 09.02.1940   † 06.04.2020

Unser besonderer Dank gilt Herrn Diakon Florian Grimm für 
die sehr schöne Trauerrede und Beisetzung, dem

Bestattungsinstitut Hofmann sowie dem Schuljahrgang 39/40.

Georg und Christine Utz
Bürgstadt, April 2020

Suche erschlossenes Baugrundstück in Bürgstadt

zur privaten Nutzung auf begrenzte Zeit mit Pachtvertrag.

Auch Teilgrundstück ab 300 qm Größe möglich.
 

Ich freue mich sehr über Ihr Angebot unter 0176 -38171772.

 

Donnerstag 28.05.
Bürgstadt 18:30 Maiandacht - Neue Pfarrkirche
Mainbullau 18:30 Bittandacht am Bildstock Münkel 

Freitag 29.05.
Bürgstadt !! 9:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Pfr. Stefan Konrad und Angeh. (Leg.) /

2. Seelenamt f. Erni Elbert / 2. Seelenamt für Albrecht Platz / 
f. Leb. u. Verst. der Familien Ruppert und Geier) 
Ab heute finden die Messfeiern freitags immer um 9 Uhr statt.  

Samstag 30.05.
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 

> ANMELDUNG IN DEN PFARRBÜROS 
BIS FREITAG, 29.05.2020 ERFORDERLICH!

Sonntag 31.05. PFINGSTEN - HOCHFEST DES HEILIGEN GEISTES
Bürgstadt 10:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche  

> ANMELDUNG IN DEN PFARRBÜROS 
BIS FREITAG, 29.05.2020 ERFORDERLICH!
(f. Josef und Maria Lindner und Rosemarie und Paul Lindner (Leg.) / 
f. Bernart und Maria Helmstetter und verst. Angeh. / f. Johanna 
Helmstetter / f. Kurt See und Angeh.) 

Wenschdorf 10:00 Messfeier im Freien 
Miltenberg 18:30 Maiandacht - Pfarrkirche 

Montag 01.06. PFINGSTMONTAG
Miltenberg 10:00 Messfeier - Pfarrkirche 

> ANMELDUNG IN DEN PFARRBÜROS 
BIS FREIRAG, 29.05.2020 ERFORDERLICH!

Breitendiel 10:00 Messfeier im Freien 
Mainbullau 10:00 Wort-Gottes-Feier im Freien (entfällt bei schlechtem Wetter) 
Bürgstadt 18:30 Pfingstandacht – Neue Pfarrkirche

Mittwoch 03.06. Hl. Karl Lwanga und Gefährten
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 

Donnerstag 04.06.
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen, anschließend 

Aussetzung und eucharistische Anbetung - Neue Pfarrkirche

Freitag 05.06. HL. BONIFATIUS
Bürgstadt 9:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Alfred und Dorothea Romatschke und 

Familie (Leg.) / f. Paul u. Marianne Platz u. Sohn Albrecht / f. Leo und 
Hedwig Kern und Angeh. / f. Brigitte Helmstetter, Eltern und Schw.-Eltern)

Sonntag 07.06. HOCHFEST DER HEILIGSTEN DREIFALTIGKEIT
Bürgstadt 10:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Maria Neuberger und Angeh. (Leg.) / 

f. Elmar Scheuermann und Angeh. / f. Erich u. Holger Grein u. 
Schwiegereltern / f. Gabi und Herbert Bachmann und Familie Franz Kling) 

2020 
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„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 

Die Nachbarschaftshilfe ist für Sie da, kann zurzeit aber keine Dienste mit 
Fahrgästen übernehmen. Wir bitten um Verständnis.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:

Bereich Eichenbühl  09371 6694903     
Bereich Neunkirchen  09371 6694904
Bereich Riedern   09371 6694905     
Bereich Heppdiel           09371 6694906

www.zeit-fuereinander-euh.de

Sonntag                       11.09.                                                                                                        

RICH 8:30 Messfeier

EICH 10:00 Messfeier  

HEPP 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

UMPF 14:30 Tauffeier für Michel Eisenhauer

Montag                         12.09.                                                                                                        

UMPF 19:00 Messfeier

Dienstag                      13.09.                                                       Hl. Johannes Chrysostomus  

EICH 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier 

VERANSTALTUNGSKALENDER

DO 25.08. 15.30 EICH, Frauenbund, Grillen im Verkehrsgarten

MO 05.09. 19.00 EICH, Frauenbund, Filmabend im Pfarrheim „Honig im Kopf“

Do 08.09.                   RICH: Diözesanwallfahrt zum Kreuzberg für alle 

Do 08.09.  14.00 NEUN, Senior/innentreff im Gasthaus Adler

2

Die Nachbarschaftshilfe 
„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
ist für Sie da.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:
Eichenbühl 09371 6694903     Neunkirchen  09371 6694904
Riedern             09371 6694905     Heppdiel        09371 6694906

Die Nachbarschaftshilfe 
„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
ist für Sie da.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:
Eichenbühl 09371 6694903     Neunkirchen  09371 6694904
Riedern             09371 6694905     Heppdiel        09371 6694906

Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen

Pfarramt Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl 
 Pfarrsekretärin Heike Leibfried, Tel. 09371-2556, Fax 09371-9488951
 E-Mail: pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de

Seelsorger  Pfarrer Artur Fröhlich
 Tel. 09371-2556 (Pfarrhaus Eichenbühl),
 E-Mail: artur.froehlich@bistum-wuerzburg.de

 Pastoralreferent Hermann Gömmel
 Tel. 09371- 9488950 (Pfarrhaus Eichenbühl)
 E-Mail: hermann.goemmel@bistum-wuerzburg.de

 Pfarrvikar Krzysztof Winiarz
 Tel. 09378 -9082830, Fax 09378-9082831(Pfarrhaus Neunkirchen)
 E-Mail: krzystof.winiarz@bistum-wuerzburg.de

  Führerscheinausbildung

  ist Vertrauenssache!

0175 / 5 22 68 98
die-fuehrerschein-macher.de 

Hauptstr. 43, 63927 Bürgstadt
Unterricht: Di & Mi 18.30 Uhr 
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    Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg

Pfingstsonntag, 31.05.     10.00 Uhr      Gottesdienst

Pfingstmontag, 01.06.     10.00 Uhr      Gottesdienst im Freien

Dienstag, 02.06.                19.00 Uhr      Ökum. Friedensgebet

Sonntag, 07.06.                 10.00 Uhr      Gottesdienst

Unsere Evang. Johanneskirche ist täglich ab 9.00 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen unter www.evangelisch-miltenberg.de

Tel.  (0  93  71) 35  10 oder 22  93
Fax  (0  93  71) 35  49
E-Mail: mail@herbertschmitt.de
Internet: www.herbertschmitt.de
Eichenbühler Straße 83
63927 Bürgstadt (neben Autohaus Erftal)Nachfolger: André Schmitt

Beratungsstellen und Hilfen für Frauen

Für den Landkreis Miltenberg ist das Frauenhaus der AWO in Aschaffenburg Anlauf-
stelle für von Gewalt betroffene Frauen. Sie können sich unter Tel. 06021/24455 an die 
dortigen Mitarbeiterinnen wenden. Diese sind in Notfällen Tag und Nacht erreichbar.

Ebenfalls von Gewalt betroffenen Frauen widmet sich der Verein sefra e.V. Auch hier 
können die Mitarbeiterinnen telefonisch unter Tel. 06021/24728 erreicht werden. 

Zudem bietet die Gleichstellungsstelle des Landkreises Miltenberg Unterstützung 
und Beratung für Gewaltopfer an. Unter Tel. 09371/501- 425 oder per E-Mail an gleich-
stellungsstelle@lra-mil.de können Beratungsgespräche vereinbart werden. Selbstver-
ständlich können diese auch telefonisch durchgeführt werden. Die Gespräche finden 
in einem geschützten Rahmen statt und werden vertraulich behandelt. 

*  *  *
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Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt
Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke

Adler-Apotheke-CI/CD-Anzeige Amtsblatt-120 x 90-26-08-2016-DRUCK.indd   1 26.08.16   11:59

Meine Gesundheit in guten Händen 
im Gesundheitszentrum Bürgstadt

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag 8:00 - 19:00 Uhr

Mittwoch Nachmittag geöffnet!
Samstag 9:00 - 13:00 Uhr

Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt
Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
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Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
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APPotheken Sie auch schon?

 

Preisanpassung Trinkwasser per 01.07.2020  
Im Wasserversorgungsnetz der EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG 
(Bürgstadt sowie Stadtgebiet Miltenberg mit Breitendiel u. Mainbullau) 

 

Um Ihnen unser Trinkwasser weiterhin in bester Qualität und in ausreichenden Mengen liefern zu 
können, sind ständig Unterhaltsmaßnahmen und Neuinvestitionen in das Leitungsnetz zu tätigen. 
Durch gestiegene Kosten in diesem Bereich ist eine Anpassung der Preise unumgänglich.  

Nachstehend unsere Konditionen ab 01.07.2020: 

     netto    brutto (incl. 7% Mwst.)  

Wasserpreis    2,71 EUR/m³   2,90 EUR/m³ 

Grundpreise       

Nenngröße Q3=4 (Qn 2,5 m³)  36,00 EUR/Jahr  38,52 EUR/Jahr 
Nenngröße Q3=10 (Qn 6 m³)  54,00 EUR/Jahr  57,78 EUR/Jahr 
Nenngröße Q3=16 (Qn 10 m³)  90,00 EUR/Jahr  96,30 EUR/Jahr 
Nenngröße Q3=25 (Qn 15 m³)  135,00 EUR/Jahr  144,45 EUR/Jahr 
Verbundwassermesser NW 50  487,50 EUR/Jahr  521,63 EUR/Jahr 
Verbundwassermesser NW 80  585,00 EUR/Jahr  625,95 EUR/Jahr 
Verbundwassermesser NW 100  690,00 EUR/Jahr  738,30 EUR/Jahr 
(*) ohne Kontakt für Fernauslesung/Datenabgriff 

 

Zur genauen Abgrenzung können Sie uns gerne den Zählerstand Ihres Wasserzählers per 30.06.2020 
schriftlich mitteilen: E-Mail kundencenter@we-are-energy.de.  
Alternativ steht Ihnen auch nachstehender Abschnitt zur Verfügung. 
Sollte uns von Ihnen keine Ablesung vorliegen, erfolgt eine rechnerische Verbrauchsermittlung. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

An:  EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG 
  -Kundencenter- Luitpoldstr. 17, 63897 Miltenberg 
  @: kundencenter@we-are-energy.de   
 

Ihre Angaben: 

Name: _____________________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________ 

Zähler-Nr.: _____________________   Stand: ______________m³   Datum: ___________  
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Ein herzliches Dankeschön!
Anlässlich meines

90. Geburtstages
wurden mir viele herzliche Glückwünsche und Aufmerksamkeiten 

sowie liebe Worte übermittelt.

Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.

Riedern, im Mai 2020        Agnes Baumann

Lärmende Gartengeräte – Was ist erlaubt?
Die Rasenmäherlärm-Verordnung aus dem Jahre 1992 gilt nicht mehr. Sie wurde 
ersetzt durch die weitergehenden Vorschriften der Geräte- und Maschinenlärm- 
schutzverordnung vom 29.08.2002.

Grundsätzlich gilt:
Motorbetriebene Gartengeräte (z. B. Rasenmäher, Rasentrimmer, Kantenschnei- 
der, Freischneider, Heckenscheren, Laubbläser bzw. -sammler, Vertikutierer, 
Schredder-, aber auch Motorkettensägen, Motorhacken) dürfen in Wohngebie- 
ten ausnahmslos nicht an Sonn- und Feiertagen betrieben werden. An Werk- 
tagen dürfen diese Geräte nur noch zwischen 7:00 und 20:00 Uhr betrieben 
werden. Dies gilt auch für lärmarme Geräte.

Für Freischneider, Grastrimmer, Graskantenschneider, Laubbläser und Laub- 
sammler gilt darüber hinaus ein Betriebsverbot auch an Werktagen in der 
Zeit von 7:00 bis 9:00 Uhr, 13:00 bis 15:00 Uhr und 17:00 bis 20:00 Uhr. Ausge-
nommen von diesen zusätzlichen Beschränkungen sind Geräte und Maschinen, 
die mit bestimmten Umweltzeichen der Europäischen Union gekennzeichnet 
sind und damit als lärmarm gelten.

Wir bitten um Beachtung dieser Regelungen.

*  *  *
Sorgentelefon beim BRK-Kreisverband

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise bietet der BRK-Kreisverband Miltenberg- 
Obernburg ein Sorgentelefon an, denn Ausgangsbeschränkung und Kontaktver-
bote können zur Einsamkeit führen und dementsprechend nehmen Ängste und 
Unsicherheiten in der Bevölkerung zu. Das Bayerische Rote Kreuz möchte hier mit 
fachlich geschultem Personal entgegenwirken und ein kompetentes telefonisches 
Beratungsangebot anbieten, welches zu einer emotionalen Entlastung mit bei-
trägt.

Anrufen kann, wer sich einsam fühlt aufgrund des fehlenden Kontaktes zu Freun-
den oder Verwandten, wer Bedarf an einem Gespräch hat oder einfach ein aufmun-
terndes Wort braucht. Unsere zuständigen Mitarbeiter unterliegen der Schweige-
pflicht. Die Gesprächsdauer sollte 15 Minuten jedoch nicht übersteigen.

Das Sorgentelefon ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr bzw. von 14 bis 17 Uhr 
und am Wochenende sowie an Feiertagen von 17 bis 19 Uhr unter Tel. 06022/6181-
360 erreichbar. Zögern Sie nicht, sich zu melden, falls es Ihnen momentan nicht 
gut geht und Sie einen Rat benötigen.
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Veranstaltungskalender

Bürgstadt
„Helfen verbindet – Wir verschenken eine Stunde Zeit!“
Bürgerschaftliches Engagement in Bürgstadt
Die Helferinnen und Helfer stehen ehrenamtlich und vertraulich allen Bewoh-
nern von Bürgstadt zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen!
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter der 
Tel.-Nr. 09371/9492010.
Mehr Infos zu den möglichen Hilfen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

Neunkirchen
Alle Veranstaltungen wurden abgesagt!

Eichenbühl
Alle Veranstaltungen wurden abgesagt!

Allgemein
Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung
Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) berät, unterstützt und 
informiert Menschen mit einer Erkrankung, (drohenden) Behinderung und 
auch deren Angehörige zu allen Fragen der Rehabilitation und Teilhabe. Dies 
umfasst u. a. die Krankheitsverarbeitung und den Umgang mit der Erkrankung/
Behinderung im Alltag.
Die Beratung ist kostenlos und wird nach den individuellen Bedürfnissen der 
Ratsuchenden gestaltet.  Das selbstbestimmte Entscheiden der Ratsuchenden 
steht hierbei im Vordergrund. Die EUTB Miltenberg berät Ratsuchenden aus 
dem gesamten Landkreis Miltenberg.
Kontakt: EUTB Miltenberg, Brückenstr. 17, Eingang über die Von-Stein-Straße,
63897 Miltenberg, Tel: 09371/ 9493487.
Ihre Ansprechpartner: Fr. Laumeister: diana.laumeister@awo-unterfranken.de, 
Fr. Jeffries: vanessa.jeffries@awo-unterfranken.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.teilhabeberatung.de 



42 43

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern  •  Telefon: 116 117
Ein Service der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

(Dienstzeiten: von Freitag 13.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr, an Feiertagen von 18.00 Uhr am Vor-
abend bis 8.00 Uhr des folgenden Werktages am Mittwoch von 13.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr)
Sofern Ihr Hausarzt/behandelnder Arzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen in dringenden Behand-
lungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der KVB, Tel. 116 117 (kostenfrei), einen dienst-
habenden Arzt des hausärztl. Bereitschaftsdienstes sowie ggf. auch einen diensthabenden Facharzt.

Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl

Amtsblattredaktion: – Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Frau Ott oder Herr Schuhmacher, 
  Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 97  38 -17, -31,  
  Fax: 0  93  71 / 6500  503, E-Mail: amtsblatt@buergstadt.de;
 – Gemeinde Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl,
  Tel. 09371/9720-0, E-Mail: info@eichenbuehl.de

Auflage:  4.056 Erscheinungsweise:  dienstags, alle 14 Tage

Abgabeschluss: Anzeigen und Texte müssen für die nächste Ausgabe 12/2020 bis 
Freitag, 29. Mai 2020, 12.00 Uhr, bei der Amtsblattredaktion, Große 
Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, eingegangen sein.

Anzeigeneinteilung,
Herstellung/Druck: Druckerei Berthold, Kolpingstraße 1, Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 6  73  08
 Fax: 0  93  71 / 6  95  30, E-Mail: druckereiberthold@t-online.de

Verteilung: kostenlos an alle Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
Erftal und der Gemeinde Eichenbühl

Für Druckfehler oder fälschlich vermittelte Information kann keine Haftung übernommen 
werden, ebenfalls nicht für unverlangt eingesandte Bilder und Manuskripte.
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ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr  (ohne Gewähr)

26.05. Nibelungen-Apotheke  Marktplatz 11, Amorbach Tel. 09373/1632
27.05. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
28.05. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
29.05. Park-Apotheke  Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/9895800
30.05. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
31.05. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
01.06. Abtei-Apotheke Debonstraße 3 D, Amorbach Tel. 09373/97370
02.06. Anker-Apotheke  Hauptstraße 21-23, Miltenberg  Tel. 09371/6689801
03.06. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
04.06. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
05.06. Adler-Apotheke Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/9480700
06.06. Nibelungen-Apotheke  Marktplatz 11, Amorbach Tel. 09373/1632
07.06. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
08.06. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
09.06. Park-Apotheke  Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/9895800

30.05. – 01.06. ZA Katarzyna Horbaczewska, Hauptstraße 15a, Miltenberg, Tel. 09371/3366
06.06. + 07.06. Dr. med. Bernhard Bleischwitz, Burgweg 39, Miltenberg, Tel. 09373/3737
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Für Morgendenker. Für Heutemacher. Für alle.
Der Suzuki Swift 1.2 DUALIET HYBRID Club für nur 94,- EUR mtl.1

Abbildung zeigt Sonderausstattung.
1Finanzierungsbeispiel für einen Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID Club 5-trg auf Basis des 
Endpreises 16.669,- EUR inklusive Metallic 500,- EUR und Überführungskosten 999,- EUR, 
abzgl. eines Preisnachlasses von 2.979,- EUR. Nettokreditbetrag 11.975,77 EUR, Gesamtbetrag 
11.975,77 EUR, Anzahlungsbetrag 1.714,23 EUR, effektiver Jahreszins 2,22 %; 36 Monate 
Laufzeit (35 monatliche Raten à 94,- EUR und Schlussrate i.H. von 9.402,- EUR), gebundener 
Sollzinssatz 2,20 % p.a., Bonität vorausgesetzt. Kreditvermittlung erfolgt alleine über die Suzuki 
Finance – ein Service-Center der CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Das 
Angebot entspricht dem 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV. Nicht mit anderen Suzuki Akti-
onen kombinierbar. Gilt für die Zulassung bis 30.06.2020 oder solange Vorrat reicht. Zinsände-
rungen im Zeitraum vorbehalten.
(Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID Club: innerorts 4,6 l/100 km, außerorts 3,9 l
/100 km, kombiniert 4,1 l/100 km, CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 94 g/km (VO EG 715/2007)). 
Diese Werte wurden auf Basis des neuen Prüfverfahrens „WLTP“ ermittelt. Weitere Informationen unter 
https://auto.suzuki.de/service-info/wltp.

Hybrid für
94,- EUR mtl.1


